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5. a) A us der Insolvenzantragspflicht oder dem  Z ahlungsverbot
3. III. 22 ergibt sich für den Benachteiligungsvorsatz keine Begrenzung
IX  Z R  78/20 des Zeitraum s, den der Schuldner, der seine Zahlungsunfähig

keit erkannt hat, für eine künftige Befriedigung seiner G läubi
ger in Betracht ziehen darf.
b) U nternim m t der Schuldner einen Sanierungsversuch, hat 
der Insolvenzverw alter für den Benachteiligungsvorsatz dar
zulegen und zu bew eisen, dass dieser Sanierungsversuch un
tauglich w ar und der Schuldner dies erkannt oder billigend in 
K au f genom m en hat.
c) O b  ein erfolgversprechendes Sanierungskonzept vorliegt, 
hat sich an den zur Zeit der U m setzu n g tatsächlich beste
henden Reehtsauffassungen auszurichren. O b  die für den  
Schuldner günstige A ntw ort rechtlich vertretbar ist und der 
Sanierungsversuch voraussichtlich nicht aus Rechtsgründen 
scheitern wird, ist bei neuen gesetzlichen Regelungen ange
sichts der mit ihnen verbundenen Unsicherheiten nach einem 
großzügigen M aßstab zu beurteilen.
d) N im m t der Schuldner für seinen Sanierungsversuch die 
Beratung eines unvoreingenom m enen, fachlich ausgew iese
nen Experten in A nspruch, darf er auf ihre Richtigkeit grun d
sätzlich vertrauen, sofern nicht hinreichende A nhaltspunkte 
bestehen, dass die Beratung den A nforderungen an ein erfo lg
versprechendes Sanierungskonzept nicht genügt.
e) Bargeschäftliche Zahlungen des Schuldners an einen Sanie
rungsberater erfüllen nicht die Voraussetzungen einer barge
schäftsähnlichen Lage.
f) Zahlungen des Schuldners an einen Sanierungsberater k ö n 
nen auch dann ohne Benachteiligungsvorsatz erfolgen, w enn 
das Sanierungskonzept noch nicht in den Anfängen in die Tat 
um gesetzt ist, sofern der Sanierungsversuch nicht von v o rn 
herein aussichtslos ist und der Schuldner mit der Vorstellung 
handelt, dass eine V ergütung dieser Beratungsleistungen er
forderlich ist, um die Erfolgsaussichten  einer Sanierung p rü 
fen oder eine Sanierung beginnen zu können.
g) D er G läubigerbenachteiligungsvorsatz kann nicht allein 
au f eine nur drohende Zahlungsunfähigkeit gestützt werden.
h) Es kann für einen Benachteiligungsvorsatz bei drohender 
Zahlungsunfähigkeit sprechen, wenn der Eintritt der Z ah 
lungsunfähigkeit sicher zu  erwarten ist  und alsbald bevor
steht, der Schuldner sich bew usst ist, dass er kurzfristig einen 
Insolvenzantrag stellen w ird, und er gleichwohl G läubiger in 
der verbleibenden Zeit bis zum  ohnehin beabsichtigten In so l
venzantrag gezielt befriedigt.



6.
17. III. 22 
III ZR 79/21

i) E in  zusätzliches Indiz bei nur drohender Zahlungsunfähig
keit kann in dem mit der Rechtshandlung eintretenden, vom  
Schuldner erkannten A usm aß der G läubigerbenachteiligung 
liegen. N eben  einer unmittelbaren G läubigerbenachteiligung 
kann dies auch erfüllt sein, wenn der Schuldner das San ie
rungsrisiko mit einem untauglichen Sanierungsversuch be
w usst den künftigen Insolvenzgläubigern auferlegt, 
j) D as M andat eines Sanierungsberaters kann diesem die S te l
lung einer nahestehenden Person verschaffen, wenn es nach 
seiner rechtlichen und tatsächlichen Prägung dem Sanierungs- 
berater den typischen W issensvorsprung über die w irtschaft
liche Lage des M andanten vermittelt, den sonst nur dam it 
befasste leitende Angestellte des Unternehm ens haben............  70

a) § 56 A bs. 1 und § 65 Abs. 1 des In fektionsschutzgesetzes 
(IfSG ) gewähren Gew erbetreibenden, die im Rahmen der 
Bekäm pfung der C O V ID -19-P an dem ie als infektionsschutz- 
rechdiche N ichtstörer durch eine au f § 28 Abs. 1 IfSG  ge
stützte flächendeckende Schutzm aßnahm e, insbesondere eine 
Betriebsschließung oder Betriebsbeschränkung, w irtschaft
liche Einbußen erlitten haben, w eder in unmittelbarer oder 
entsprechender Anw endung noch im Wege verfassungskon
form er A uslegung einen A nspruch au f Entschädigung.
b) M it den Verdienstausfallentschädigungen nach § 56 A b s. 1 
und § 56 A bs. la  IfSG , dem Anspruch au f Im pfschadenversor- 
gung nach § 60 IfSG  und der Entschädigung für N ich tstörer 
nach § 65 IfSG  enthält der Zw ölfte A bschnitt des In fektions
schutzgesetzes punktuelle A nspruchsgrundlagen, denen das 
planmäßige Bestreben des G esetzgebers zugrunde liegt, die 
Entschädigungstatbestände auf wenige Fälle zu begrenzen 
und Erw eiterungen ausdrücklich ins G esetz  aufzunehmen.
c) Entschädigungsansprüchen aus dem  allgemeinen P o 
lizei- und O rdnungsrecht beziehungsweise aus enteig
nendem Eingriff steht entgegen, dass die im Zw ölften 
A bschnitt des In fektionsschutzgesetzes enthaltenen En tsch ä
digungsbestim m ungen -  jedenfalls fü r  rechtmäßige in fekti
onsschutzrechtliche M aßnahmen -  eine abschließende sp e z i
algesetzliche Regelung m it Sperrw irkung darstellen.................. 107


